
 
 
 
Einverständniserklärungen der Erziehungsberechtigten 
 
von _______________________________________________ 
 (Vorname Name des Kindes) 

 

Ich/wir bin/sind darüber informiert worden, dass… 

� Informationen zum erweiterten Datenschutz im Sekretariat oder auf der Web-Site der 
Schule erhältlich/einzusehen sind. 

� die IGS Helpsen eine Tabletprofilschule ist, die verbindlich mit iPads arbeitet. 

Ich/wir bin/sind damit einverstanden, dass… 

� Fotos und Videos aus dem Schulleben, auf dem mein/unser Kind abgelichtet ist, im 
Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auf der Homepage der IGS und auf den Sozial-Media-
Kanälen der Schule veröffentlicht werden. 

� dass mein/unser Kind in der Berichterstattung unterschiedlicher Medien wie z. B. Zeitung, 
Hörfunk, Fernsehen, erwähnt bzw. beteiligt werden kann.  

� dass in der Schule entstandene Werke, 6 Monate nach Beendigung des Schulverhältnisses 
in des Eigentum des Fördervereins übergehen. 

� dass unsere Telefonnummern/E-Mail-Adressen der Klassenelternschaft zur Verfügung 
gestellt wird, z. B. als Klassentelefonliste  

Ich/wir verpflichte/n mich/uns, … 

� der IGS Helpsen unverzüglich mitzuteilen, wenn sich an der häuslichen Situation  
 sowie dem Sorgerecht in meiner/unserer Familie etwas geändert hat.  
 Dafür verwende/n ich/wir den mit der Anmeldung verteilten Vordruck Veränderungsanzeige.
 Bei alleinigem Sorgerecht, ist ein gerichtlicher Nachweis erforderlich! 

Ich/wir beantrage/n … 

� eine Jahresberechtigungskarte 

 Dazu stimme/n ich/wir der Weitergabe der persönlichen Daten an das  
 Verkehrsunternehmen und der Verwendung für die Erstellung der Fahrkarte zu.  

 Die Überprüfung auf den Anspruch wird durch den Landkreis Schaumburg durchgeführt. 

 Uns/Mir ist bekannt, dass Ersatzfahrkarten für verlorengegangene Schülerfahrkarten, nur 
gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr in Höhe von 40,00 € bzw. für durch 
Beschädigung unbrauchbar gewordene Schülerfahrkarten 20,00 € ausgegeben werden 
kann. Der Verlust/die Beschädigung ist immer über das Sekretariat zu melden. Die fälligen 
Beträge sind an das Beförderungsunternehmen zu entrichten. 
 

 
 
Datum, Unterschrift beider Erziehungsberechtigten 

 


